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Zur Leitung der gesellschaftlichen Gerichte durch die Bezirks- und Kreisgerichte
Das Plenum des Obersten Gerichts wird auf seiner 
Tagung am 22. September 1971 über Probleme der 
Qualifizierung der Leitung der gesellschaftlichen Ge
richte durch die Bezirks- und Kreisgerichte beraten. 
Einige Bezirksgerichte haben sich in Vorbereitung die
ser Plenartagung mit den Fragen der Leitung der Kon
fliktkommissionen und der Schiedskommissionen be
schäftigt. Die folgenden Auszüge aus den Berichten der 
Präsidien der Bezirksgerichte Suhl und Karl-Marx- 
Stadt behandeln einige Einzelfragen dieser Leitungs
tätigkeit. D. Red.

Analyse der Tätigkeit der gesellschaftlichen 
Gerichte und ihre Leitung durch die 
Rechtsprechung

Aus dem Bericht des Präsidiums an das Plenum 
des Bezirksgerichts Suhl am 10. Februar 1971
Eine wichtige Frage ist die Analyse und Verallgemei
nerung der Tätigkeit der Schiedskommissionen durch 
die Gerichte. Solche Analysen werden gegenwärtig im 
wesentlichen nur in Vorbereitung auf Schulungen und 
Erfahrungsaustausche mit den Schiedskommissionen 
angefertigt. Grundlage dafür sind die Beschlüsse der 
Schiedskommissionen. Für die Kreisgerichte ergeben 
sich bei der Auswertung dieser Beschlüsse dort keine 
Schwierigkeiten, wo eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Staatsanwalt des Kreises besteht.
Die gezielte Auswertung der Entscheidungen der ge
sellschaftlichen Gerichte nach bestimmten Schwer
punkten und der jeweiligen Situation im Territorium 
bildet zugleich auch eine wichtige Grundlage für die 
gesamte Leitung der gesellschaftlichen Gerichte.
So muß die Analyse der Arbeit der gesellschaftlichen 
Gerichte stärker zum Ausgangspunkt und zur Grund
lage genommen werden für
— die Gestaltung der Arbeitsplanung der Gerichte und 

auch der anderen für die Anleitung und Unter
stützung der gesellschaftlichen Gerichte verant
wortlichen Organe und die Festlegung gemeinsam 
durchzuführender Aufgaben nach bestimmten 
Schwerpunkten,

— die inhaltliche Ausgestaltung von Dienstbespre
chungen der Gerichte unter Einbeziehung der einge
setzten verantwortlichen Betreuer,

— die Beratungen der Leiter der Rechtspflegeorgane 
mit dem Stellvertreter des Vorsitzenden für Inneres 
der örtlichen Räte über Probleme der vollen Nut
zung der Möglichkeiten der gesellschaftlichen Ge
richte bei der Bekämpfung und Vorbeugung der 
Kriminalität und anderer Rechtsverletzungen,

— die analytische Tätigkeit der Gerichte auf bestimm
ten Gebieten der Rechtsprechung, wie z. B. der 
Eigentums- oder Verkehrskriminalität, der Gefähr
dung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Ver
halten oder der Miet- und Arbeitsrechtsprechung,

— die Beratungen in den Beiräten für Schiedskommis
sionen.

Die gerichtliche Tätigkeit bedarf in dieser Richtung 
noch einer grundlegenden Verbesserung.
Die Leitung der Tätigkeit der gesellschaftlichen Ge
richte durch die Rechtsprechung und bei der gericht
lichen Überprüfung und Durchsetzung ihrer Beschlüsse 
wird insofern nur beschränkt wirksam, als die Zahl

der bei den Gerichten eingegangenen Einsprüche im 
Verhältnis zu den beratenen Sachen sehr gering ist. 
Gerade das erfordert aber von den Gerichten, daß sie 
ihre Anleitungsentscheidungen in Einspruchsverfahren 
in guter Qualität gestalten. Fehlerhafte und dem Gesetz 
widersprechende, ungenaue oder oberflächliche und 
nicht überzeugend begründete Anleitungsentscheidun
gen der Gerichte wirken sich negativ auf die Autorität 
der staatlichen Gerichte und ihre Anleitungsfunktion 
aus.
Die Gerichte bemühen sich im allgemeinen, der For
derung nach hoher Qualität der Entscheidungen im 
Einspruchsverfahren gerecht zu werdendes gibt aber 
auch noch Mängel. So hat ein Kreisgericht in einer 
Verfehlungssache auf den Einsprucn des Antragstel
lers gegen eine ihm auferlegte Ordnungsstrafe wegen 
undisziplinierten Verhaltens die Ordnungsstrafe zwar 
aufgehoben, jedoch außer acht gelassen, daß die dazu 
gegebene Begründung für das Kollektiv der Schieds
kommission überzeugend sein muß. Es führte dazu nur 
aus: „Die mehrmaligen Unterbrechungen des Schieds
kommissionsvorsitzenden durch den Antragsteller 
waren in diesem Falle keine grobe Mißachtung der 
Schiedskommission. Der Streit konnte inzwischen ... 
geschlichtet werden.“ Das Kreisgericht hätte konkret 
begründen müssen, warum das Verhalten des Antrag
stellers in der Beratung nicht als grobe Mißachtung der 
Schiedskommission durch ungebührliches Verhalten 
beurteilt werden konnte.
Der Vorsitzende der Schiedskommission hatte dem An
tragsteller die Frage gestellt, ob er zur Bestätigung 
seines Vorbringens Zeugen benennen könne, da ihn 
andernfalls die Antragsgegnerin wegen Verleumdung 
belangen könne. Der Antragsteller war darüber verär
gert und äußerte, daß die Schiedskommission partei
isch sei und er ohnehin zum Gericht gehen werde. Die 
Schiedskommission erachtete dieses Verhalten des An
tragstellers als ordnungsstrafwürdig. In dem die Ord
nungsstrafe auf hebenden Beschluß ignorierte das Kreis
gericht diesen wesentlichen Sachverhalt und bezog 
sich pauschal auf die Anhörung der Beteiligten. Des
halb konnte der Beschluß auch das Kollektiv der 
Schiedskommission nicht überzeugen. Das Kreisge
richt hätte vielmehr die Gelegenheit nutzen müssen, 
um eine grundsätzliche Anleitung zur Anwendung der 
Ordnungsstrafe zu geben.
In einer Sache wegen Körperverletzung wurde auf den 
Einspruch des Staatsanwalts die von der Konflikt
kommission festgelegte Geldbuße in Höhe von 80 M auf 
die gesetzlich zulässige Höchstgrenze von 50 M herab
gesetzt, ohne daß dabei die Fragen der Differenzierung 
der Geldbuße nach § 35 Abs. 3 KKO erläutert wur
den.
In einer der Konfliktkommission übergebenen Straf
sache wegen Diebstahls führte ein Kreisgericht in 
seiner den Beschluß der Konfliktkommission aufhe
benden Entscheidung u. a. aus: „Von der Handlungs
weise des Beschuldigten ausgehend und unter Berück

sichtigung des entstandenen Schadens, der seiner Höhe 
nach in der erneuten Beratung festzustellen ist, hätte 
die Konfliktkommission zumindest eine Rüge aus
sprechen müssen. Auch der Ausspruch einer Geldbuße 
sollte geprüft werden.“ Die Konfliktkommission hatte 
nur festgelegt, daß sich der Beschuldigte bei dem Ge
schädigten zu entschuldigen habe.
Das Kreisgericht hat sich nicht mit der Frage aus-
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